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Erwägungen

E. 1
Mit Pfändungsankündigung vom 15. Januar 2018 in der Betreibung Nr. xxx teilte das
Regionale Betreibungsamt Reinach dem Beschwerdeführer mit, auf Verlangen des
Gläubigers werde am Montag, 22. Januar 2018, im Büro des Betreibungsamts für die
Forderung von Fr. 2'300.-- nebst Zins zu 5 % seit 1. April 2016 die Pfändung vollzogen.

Gegen die Pfändungsankündigung erhob der Beschwerdeführer Beschwerde an das
Bezirksgericht Kulm. Mit Verfügung vom 22. Januar 2018 stellte das Bezirksgericht die
Beschwerde dem Betreibungsamt zur Erstattung eines Amtsberichts und zur Einreichung
der Akten binnen zehn Tagen zu.

Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 24. Januar 2018 Beschwerde an
das Obergericht des Kantons Aargau. Mit Entscheid vom 30. Januar 2018 trat das
Obergericht auf die Beschwerde nicht ein.

Gegen diesen Entscheid hat der Beschwerdeführer am 12. Februar 2018 Beschwerde an das
Bundesgericht erhoben. Mit Verfügung vom 13. Februar 2018 hat das Bundesgericht das
Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

E. 2
Das Obergericht ist auf die Beschwerde aus mehreren Gründen nicht eingetreten: Der
Beschwerdeführer habe nicht dargelegt und es sei auch nicht ersichtlich, weshalb die
Zustellung der Beschwerde an das Betreibungsamt zur Erstattung eines Amtsberichts und
zur Einreichung der Akten einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könne.
Soweit er vorbringe, es gehe um die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung, so sei zu
bemerken, dass mit der angefochtenen Verfügung über die aufschiebende Wirkung nicht
befunden worden sei. Soweit in der Verfügung eine sinngemässe Abweisung eines
Begehrens um superprovisorische Anordnung der aufschiebenden Wirkung erblickt werden
könne, sei eine entsprechende Abweisung nicht mit Beschwerde anfechtbar. Soweit der
Beschwerdeführer geltend mache, er habe das Betreibungsamt bereits dreimal um
Rechtsstillstand ersucht, doch seien die Gesuche bis heute nicht beantwortet worden, so sei
mit der angefochtenen Verfügung auch nicht über die geltend gemachte Rechtsverzögerung
entschieden worden.

E. 3
Der angefochtene Entscheid betrifft eine prozessleitende Verfügung in einem
Beschwerdeverfahren nach Art. 17 SchKG und stellt damit einen Zwischenentscheid
gemäss Art. 93 BGG dar. Die Beschwerde an das Bundesgericht ist deshalb nur zulässig,
wenn der Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte
( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; zum Begriff des Nachteils vgl. BGE 137 III 380 E. 1.2.1 S.



382; 138 III 190 E. 6 S. 192; je mit Hinweisen). Die Variante von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG
scheidet aus, da nicht ersichtlich ist, inwiefern die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde. Es obliegt dem Beschwerdeführer
darzutun, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 93 BGG erfüllt sind, es sei denn, deren
Vorliegen springe geradezu in die Augen ( BGE 137 III 324 E. 1.1 S. 328 f.; 134 III 426 E.
1.2 S. 429). Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, dass der angefochtene
Zwischenentscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte. Daran
ändert auch seine Kritik am angefochtenen Entscheid nichts, der zu einem analogen Schluss
gekommen ist. Dass einzelne Rügen vorläufig nicht behandelt werden bzw. noch nicht
behandelt worden sind, bewirkt keinen solchen Nachteil. Ein solcher Nachteil folgt auch
nicht aus dem Vorwurf an das Obergericht, das rechtliche Gehör verletzt zu haben.
Ausserdem setzt sich der Beschwerdeführer beharrlich darüber hinweg, dass der
Rechtsstillstand (bzw. die angebliche Rechtsverweigerung in diesem Zusammenhang) nicht
Gegenstand der prozessleitenden Verfügung des Bezirksgerichts war. Die Beschwerde ist
demnach mangels Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG offensichtlich
unzulässig. Sie ist im Übrigen offensichtlich einzig auf die Behinderung der Justiz gerichtet
und damit rechtsmissbräuchlich.

Auf die Beschwerde ist demnach im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a
und c BGG durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten.

E. 4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, war die Beschwerde von
Anfang an aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist deshalb abzuweisen
( Art. 64 Abs. 1 BGG ).

Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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